
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2014/10/28 2012/13/0116
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.10.2014

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §115;

BAO §119;

1. BAO § 115 heute

2. BAO § 115 gültig ab 16.09.2017 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 136/2017

3. BAO § 115 gültig von 01.01.1962 bis 15.09.2017

1. BAO § 119 heute

2. BAO § 119 gültig ab 01.01.1962

Rechtssatz

Zutre;end ist, dass in Fällen, in denen die Abgabenbehörde nur über Antrag des Abgabep=ichtigen tätig wird, die

amtswegige Ermittlungsp=icht des § 115 BAO gegenüber der Behauptungs- und Mitwirkungsp=icht des

Abgabep=ichtigen in den Hintergrund tritt. Dies bedeutet jedoch keineswegs, dass die Abgabenbehörde in solchen

Fällen von ihrer amtswegigen Ermittlungsp=icht völlig entbunden wird (vgl. das hg. Erkenntnis vom 25. Oktober 2006,

2004/15/0150, mwN).Zutre;end ist, dass in Fällen, in denen die Abgabenbehörde nur über Antrag des

Abgabep=ichtigen tätig wird, die amtswegige Ermittlungsp=icht des Paragraph 115, BAO gegenüber der Behauptungs-

und Mitwirkungsp=icht des Abgabep=ichtigen in den Hintergrund tritt. Dies bedeutet jedoch keineswegs, dass die

Abgabenbehörde in solchen Fällen von ihrer amtswegigen Ermittlungsp=icht völlig entbunden wird vergleiche das hg.

Erkenntnis vom 25. Oktober 2006, 2004/15/0150, mwN).
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